
Preisblatt Netznutzungsentgelte Gas 2026
nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH

gültig ab dem 01.01.2026 (vorläufiges Preisblatt gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG)

Alle nachfolgend aufgeführten Entgelte sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der aktuell gültigen Umsatzsteuer.

1. Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur Gas

1.1 Netznutzungsentgelte Gas für Kunden mit Leistungsmessung

Verbrauchsstellen mit einem Jahresverbrauch über 1,5 Mio kWh bzw. einer Leistung über 500 kW

Leistungspreis *
EUR / kW / pro Jahr

13,35
9,29

Arbeitspreis
Cent / kWh

0,393
0,187

1.2 Netznutzungsentgelte Gas für Kunden ohne Leistungsmessung

Verbrauchsstellen mit einem Jahresverbrauch bis 1,5 Mio kWh bzw. einer Leistung bis 500 kW

Grundpreis Arbeitspreis
pro Jahr Cent / kWh

EUR
von  bis

0 - 11.580 102,00 1,398
> 11.580 - 241.250 108,00 1,346
> 241.250 - 482.500 180,00 1,316
> 482.500 360,00 1,279

2. Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung

Entgelt für Entgelt für
2.1 Messung Messstellenbetrieb

EUR / Jahr EUR / Jahr

1,75 8,49
1,75 16,49
1,75 85,46
1,75 178,88
1,75 303,52
1,75 413,67
1,75 558,46
1,75 736,69

2.2 EUR / Jahr EUR / Jahr

1,75 154,83
541,88 121,48
541,88 196,03

2.3 EUR / Monat

230,00

Zählerfernauslesung mit Datenspeicher

Bereitstellung stündlicher Messwerte
Zählerfernauslesung MU oder Datenspeicher

G 650
G 1000
G 1600

Zusatzgeräte
Mengenumwerter (MU)
Zählerfernauslesung mit MU

G 400

für die ersten 1.500.000 kWh
für alle weiteren kWh

Jahresverbrauch
pro Jahr

kWh

Die Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur Gas (Punkt 1.) setzen sich zusammen aus Arbeitspreis und Leistungs- bzw. Grundpreis, sowie je einem Preis für 
Messung und Messstellenbetrieb (Punkt 2.). Die Kosten des vorgelagerten Netzes sind in den Entgelten enthalten. Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der 
gesetzlichen Abgaben wie Konzessionsabgabe.

Zählergruppe

G 4 bis G 6
G 10 bis G 25
G 40 bis G 200
G 250

gemessener Jahresverbrauch

Vorbemerkungen: Dieses Preisblatt basiert auf der Anhörung zur Festlegung der Erlösobergrenzen für die vierte Regulierungsperiode der Anreizregulierung (2023 - 
2027) der Landesregulierungsbehörde Niedersachsen vom 23.03.2022. Die den Preisen zugrunde liegende Erlösobergrenze für das Jahr 2026 ist gemäß den 
Vorgaben des § 4 Abs. 2 Anreizregulierungsverordnung (ARegV) angepasst worden. Das Preisblatt umfasst die Entgelte für die Nutzung des Gasverteilnetzes der 
nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH sowie die Entgelte für die Nutzung des vorgelagerten Netzes.

Dieses Preisblatt wird gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG veröffentlicht. Es stellt die voraussichtlichen Entgelte dar, die auf Basis der derzeit vorliegenden Erkenntnisse 
für 2026 ermittelt wurden. Die Entgelte aus dieser Veröffentlichung sind nicht verbindlich. Die verbindlichen Netzentgelte für 2026 werden unverzüglich nach 
Vorliegen aller bestimmenden Faktoren abschließend ermittelt und rechtzeitig vor dem 01.01.2026 bekanntgegeben.

gemessene Höchstleistung je Stunde

für die ersten 500 kW
für alle weiteren kW

* Der Leistungspreis bezieht sich auf die höchste gemessene Stundenmenge in kWh/h. Für den Leistungspreis gilt die Jahreshöchstleistung des Kalenderjahres. Bei 
einem Wechsel des Transportkunden innerhalb des Kalenderjahres trägt der neue Transportkunde die Jahreskosten für ggf. anfallende höhere Leistung während 
seines Vertragszeitraums bezogen auf das Kalenderjahr. In einem solchen Fall werden die Leistungspreisanteile für die Vormonate entsprechend der höheren 
Leistung zusätzlich abgerechnet.
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